
 

Entsprechens-Erklärung zum HCGK für das Jahr 2024  

 

Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der TUTECH INNOVATION GMBH erklären 
hiermit:  

 

Die TUTECH INNOVATION GMBH hat im Geschäftsjahr 2024 mit folgenden Ausnahmen 
die Regelungen des Hamburger Corporate Governance Kodex (nachfolgend: HCGK) 
eingehalten, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat zu verantworten sind 
(Gliederungspunkte 2 –7 des HCGK sowie deren Unterpunkte).  

 

Von folgenden Punkten wurde abgewichen:  

 

2. Gesellschafter und Gesellschafterversammlung  

2.4 Auf allen Leitungsebenen (Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Führungsfunktionen im 
Unternehmen) sollen der Senat bzw. die Unternehmen auf ein ausgewogenes Verhältnis 
von Frauen und Männern hinwirken. Ebenfalls hingewirkt wird als ein wesentlicher Aspekt 
guter Unternehmensführung auf eine gleichstellungsförderliche Unternehmenskultur mit 
gleichen Entwicklungschancen für Frauen und Männer. Die Vorgaben des 
Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes (HmbGleiG) sowie des Hamburgischen 
Gremienbesetzungsgesetzes (HmbGremBG) sind zu beachten und einzuhalten.   

   

Abweichung und Begründung: Der Frauenanteil im Aufsichtsrat ist geringer als 40 %, so 
dass von der Empfehlung der Ziff. 2.4 abgewichen wird. Der geringere Frauenanteil ist 
durch die Mandatsniederlegung der Vertreterin der BWI entstanden. Aufgrund der engen 
Zeiträume zum Erhalt eines funktionstüchtigen Aufsichtsrates konnte die vakante 
Aufsichtsratsposition nicht wieder durch eine Frau besetzt werden. Es stand keine 
entsprechende Kandidatin für diese Position zur Verfügung. Bei einer zukünftigen 
Neubesetzung des Aufsichtsrates soll den Empfehlungen des HCGK gefolgt werden.   

 

  



  

3. Zusammenwirken von Geschäftsführung und Aufsichtsrat  

3.7 Zugunsten von Mitgliedern von Geschäftsführungen und Aufsichtsräten können mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen (D&O–
Versicherungen) abgeschlossen werden, sofern sie durch externe Gutachten 
nachgewiesenen erhöhten unternehmerischen und / oder betrieblichen Risiken 
ausgesetzt sind. Die Entscheidung und ihre Begründung insbesondere zur 
Zweckmäßigkeit einer D&O-Versicherung sollen dokumentiert und dem Aufsichtsrat 
vorgelegt werden. Wird eine Versicherung zur Absicherung der Mitglieder der 
Geschäftsführung gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit abgeschlossen, so ist ein 
Selbstbehalt von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe des 
Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung des jeweiligen Geschäftsführers bzw. 
der jeweiligen Geschäftsführerin vorzusehen. Werden neben der Geschäftsführung auch 
die Mitglieder der Kontrollorgane in die Versicherung einbezogen, bedarf es für den 
Vertragsabschluss zusätzlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bzw. der 
Gesellschafterversammlung. Für Mitglieder von Überwachungsorganen soll beim 
Abschluss einer derartigen Versicherung nur dann ein entsprechender Selbstbehalt 
vereinbart werden, wenn sie für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat eine Vergütung erhalten.  

 

Abweichung und Begründung: Die bestehende D&O-Versicherung wurde im Jahr 2004 
abgeschlossen. Im Zuge einer Aktualisierung bzw. bei Neuabschluss soll die neue 
Regelung entsprechend analysiert und berücksichtigt werden.   

 

4. Geschäftsführung  

4.1 Aufgaben und Zuständigkeiten  

4.1.3 Die Geschäftsführung soll klare und messbare operative Zielvorgaben zur 
Umsetzung des Unternehmensgegenstandes für die Mitarbeiter der Gesellschaft 
definieren.  

 

Abweichung und Begründung: Ein Zielvorgabensystem existiert bisher nur für die 
außertariflichen Beschäftigten.  

 

 

 

 




